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Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgK Verf.: 

 
 
Die Anfrage dient der Kontrolle der Verwaltung. Insbesondere soll die Verwendung von städtischen 
Zuschüssen für den Betrieb von Kindertagesstätten geprüft werden. 
 
In den letzten Monaten wurde in der Presse vielfach über die Entlohnung der Angestellten von sozialen 
Trägern berichtet.  Angestellte von Kindertagesstätten, die in freier Trägerschaft betrieben werden, 
haben sich an Stadtverordnete gewandt und darauf hingewiesen, dass ihre Entlohnung unterhalb des 
Tarifniveaus erfolgt. 
 
Wir fragen den Oberbürgermeister: 
 
1. Wie wird der städtische Zuschuss ermittelt, der an die sozialen Träger gezahlt wird, die in Potsdam 

Kindertagesstätten betreiben? 
 
2. Wird bei der Ermittlung der Zuschüsse die Zahlung von Tariflohn zugrunde gelegt? 
 
3. Wenn nein, Lohnzahlungen in welcher Höhe werden zugrunde gelegt? 
 
4. In welcher Form kontrolliert die Stadtverwaltung, ob die städtischen Mittel in der vorgesehenen 

Höhe zur Zahlung von Lohnkosten für das Betreuungspersonal verwendet wurden? 
 
5. Wie schließt die Verwaltung aus, dass städtische Zuschüsse für überhöhte Geschäftsführergehälter 

und Beraterverträge genutzt werden? 
 
 
 
 
Anlage: 
Antwort der Verwaltung 






